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schaftlichen Effizienz unter Einschluss der För-
derung),

– Laufzeit des Vorhabens,

– Zusicherung, ein gesondertes Buchführungs-
system oder einen gesonderten Buchführungs-
code für die Abrechnung des Vorhabens zu 
verwenden,

– gegebenenfalls weitere, gemäß der anzuwen-
denden Förderrichtlinie erforderliche Angaben 
und 

– Darstellung des Beitrags des Vorhabens zur Zie-
lerreichung der jeweiligen Investitionspriorität 
des OP EFRE einschließlich der Querschnitts-
ziele („Nachhaltige Entwicklung“ und „Gleich-
stellung von Männern und Frauen und Nichtdis-
kriminierung“) sowie der Umweltindikatoren. 
Dabei sollen die Effekte des Vorhabens qualita-
tiv und quantitativ beschrieben werden (inklu-
sive strukturverbessernde und Beschäftigungs-
effekte), auch anhand der im OP genannten 
sowie weiterer erforderlicher Indikatoren. Dies 
schließt eine umfassende Situa tionsanalyse/
Problemdarstellung sowie eine detaillierte Lö-
sungsbeschreibung (Ist-/Solldarstellung) ein.

7.3 Mit dem Vorhaben darf vor Erteilung des Zu-
wendungsbescheides nicht begonnen werden. 
Eine Zustimmung zum vorzeitigen Beginn, die kei-
nen Rechtsanspruch auf eine spätere Förderung 
begründet, kann in Ausnahmefällen schriftlich un-
ter Begründung des Erfordernisses bei der IB.SH 
beantragt werden.

7.4 Die Bewilligung erfolgt im Rahmen des Aus-
wahlverfahrens des Landesprogramms Wirtschaft 
durch das für Kultur zuständige Ministerium.

7.5 Die bewilligten Mittel dürfen nur zur Beglei-
chung bereits fälliger Rechnungen anteilig zur 
Zahlung angewiesen werden. Entsprechende 
Nachweise dafür sind der IB.SH von der Zuwen-
dungsempfängerin vorzulegen.

7.6 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis 
und die Prüfung der Verwendung und die gegebe-
nenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die Verwaltungsvor-
schriften (W) bzw. W-K zu § 44 LHO in Verbindung 
mit den entsprechenden Regelungen des Landes-
verwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117 a LVwG), 
soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen 
zugelassen worden sind, sowie bei einer Förde-
rung mit EFRE-Mitteln die Bestimmungen der Eu-
ropäischen Kommission.

7.7 Verfahren zum Verwendungsnachweis

 Die Zuwendungsempfängerin weist spätestens 
sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens der 

IB.SH die zweckentsprechende, wirtschaftliche 
und sparsame Verwendung der gewährten Zu-
wendung nach und legt einen Verwendungsnach-
weis vor.

7.8 Ergibt sich bei der Anwendung dieser Richtlinie 
eine im Einzelfall nicht beabsichtigte Härte oder 
liegen besondere landespolitische Interessen vor, 
können vom für Kultur zuständigen Ministerium  
- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ener-
giewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Technologie und dem Finanzministe-
rium - Ausnahmen zugelassen werden.

8 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2016 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 
2020. Damit aufgehoben wird die Richtlinie zur 
Förderung von Investitionen zur energetischen 
Optimierung in Bildungsstätten der allgemeinen, 
politischen und kulturellen Bildung vom 19. Feb-
ruar 2016 (Amtsbl. Schl.-H. S. 200)*). 

Amtsbl. Schl.-H. 2016 S. 819

*) Gl.Nr. 6608.28

Richtlinie zur Förderung 
von Vormundschaftsvereinen

Gl.Nr. 6670.13

Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung
vom 19. August 2016 – VIII PG UMA 2 –

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richt-
linien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 
Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (VV 
zu § 44 LHO) Zuwendungen zur Förderung der 
den Vormundschaftsvereinen nach § 54 SGB VIII 
übertragenen Aufgaben.

1.2 Ziel der Förderung ist die Erhöhung der Zahl 
von Vormundschaftsvereinen und die Aufrechter-
haltung und Steigerung der Qualität der Arbeit.

1.3 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zu-
wendungen besteht nicht. Die Bewilligungsbe-
hörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermes-
sen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung

Gefördert werden anteilige Personal- und Sach-
ausgaben für die zielgerichtete Erfüllung der Auf-
gaben gemäß § 54 Abs. 2 SGB VIII, insbesondere

2.1 die planmäßige Bemühung um die Gewinnung 
ehrenamtlicher Vormünder,

2.2 die Einführung der ehrenamtlichen Vormünder 
in ihre Aufgaben,

2.3 die Fortbildung und Beratung von ehrenamtli-
chen Vormündern sowie
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2.4 die Ermöglichung eines Erfahrungsaustauschs 
von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Vormün-
dern.

3 Zuwendungsempfänger

3.1 Antragsberechtigt sind Vormundschaftsvereine 
mit Erlaubnis nach § 54 SGB VIII mit Sitz in 
Schleswig-Holstein.

3.2 Zuwendungsempfänger stimmen ihren Ein-
zugsbereich untereinander und mit den örtlichen 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe ab. 

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Maßnahmen müssen in Schleswig-Holstein 
durchgeführt werden.

4.2 Es werden nur Maßnahmen gefördert, die nicht 
von anderer Seite gefördert werden.

4.3 Der Vormundschaftsverein gewährleistet eine 
Personalausstattung, die für eine fachlich qualifi-
zierte Erfüllung der Aufgaben nach Ziffer 2 erfor-
derlich ist. Zur personellen Ausstattung eines Vor-
mundschaftsvereins gehören mindestens eine 
oder ein als Vollzeit- oder Teilzeitkraft angestellte 
Mitarbeiterin oder angestellter Mitarbeiter und bei 
Bedarf weitere geeignete hauptberuflich ange-
stellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fach-
kräfte). Geeignet im Sinne dieser Vorschrift ist 
eine hauptamtliche Fachkraft in der Regel dann, 
wenn sie über eine staatlich anerkannte Ausbil-
dung, insbesondere in den Bereichen Sozialarbeit, 
Sozialpädagogik, Psychologie oder Rechtswissen-
schaft verfügt. Die hauptamtliche Fachkraft soll 
neben den in Ziffer 2 genannten Aufgaben auch 
eigene Vormundschaften übernehmen.

4.4 Der Verein hat seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine angemessene Fort- und Weiter-
bildung zu ermöglichen. Er hat seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gegen Schäden, die diese 
anderen im Rahmen ihrer Tätigkeit zufügen kön-
nen, angemessen zu versichern.

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart

Die Zuwendung wird im Wege der Projektförde-
rung als Vollfinanzierung mit Höchstbetragsbe-
grenzung bewilligt. Sie wird als nicht rückzahlba-
rer Zuschuss gewährt.

5.2 Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage sind die nachweisbaren 
zuwendungsfähigen Personal- und Sachausga-
ben, die unter Zugrundlegung eines strengen 
Maßstabes für eine sparsame, wirtschaftliche und 
zweckmäßige Erlangung des Zuwendungs-
zweckes unmittelbar entstehen. Alle mit dem Zu-
wendungszweck zusammenhängenden Einnah-
men (z.B. Spenden, Teilnehmerbeiträge) sind als 
Deckungsmittel einzusetzen.

5.3 Höhe der Zuwendung

Die Höhe des zu gewährenden Zuschusses be-
trägt pro gefördertem Verein höchstens 50.000 € 
im Jahr. Er richtet sich nach dem aus dem Pro-
jektplan ersichtlichen Personal- und Sachausga-
benbedarf.

In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 
der Höchstbetrag überschritten werden.

6 Verfahren

6.1 Antragstellung

Zuwendungsanträge nach dem Muster der An-
lage 1 sind schriftlich bis spätestens 31. Dezem-
ber des vorherigen Jahres beim Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleich-
stellung einzureichen. Geht der Antrag später ein 
oder wird erstmals ein Antrag auf Förderung nach 
dieser Richtlinie gestellt, beginnt die Förderung 
frühestens ab dem Ersten des Monats, in dem der 
Antrag bei dem Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Wissenschaft und Gleichstellung eingeht. In 
Anwendung von VV Nummer 1.3 zu § 44 LHO 
gilt bei rechtzeitiger Antragstellung die Einwilli-
gung in den vorzeitigen Maßnahmenbeginn als 
erteilt. Der Antragsteller trägt das Risiko der Ab-
lehnung bzw. der Nichtberücksichtigung aus an-
deren Gründen. Eine Entscheidung über die Bewil-
ligung ist mit der Einwilligung in den vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn noch nicht getroffen. Für je-
den Monat, für den nach Satz 3 dieser Ziffer eine 
Förderung nicht in Betracht kommt, vermindert 
sich der Höchstbetrag der Förderung (Ziffer 5.3) 
um ein Zwölftel. 

Mit dem Antrag auf Förderung reicht der Verein 
eine Projektbeschreibung mit detaillierten Ausfüh-
rungen dazu, wie der Vormundschaftsverein im 
Förderzeitraum seine Aufgaben nach Ziffer 2 der 
Richtlinie erfüllen will und welchen Anteil der Ar-
beitskraft (Jahresstunden) die geförderten Fach-
kräfte auf die jeweilige Aufgabe voraussichtlich 
verwenden werden. 

6.2 Bewilligung und Auszahlung

Über die Bewilligung bzw. Ablehnung der Zuwen-
dung erhält der Antragsteller einen schriftlichen 
Bescheid. Bei Vorliegen der Voraussetzungen wird 
der Zuschuss abweichend von VV Nummer 7 zu 
§ 44 LHO in vier gleichen Jahresraten gezahlt. 
Die Auszahlung soll im ersten Monat des jeweili-
gen Quartals erfolgen. Auszahlungen ab dem  
3. Quartal können nur geleistet werden, wenn der 
Verwendungsnachweis vollständig eingereicht 
wurde. Dies gilt nicht für das Jahr der erstmaligen 
Antragstellung.

6.3 Nachweis der Verwendung

Der Verwendungsnachweis der Zuwendung (An-
lage 3) ist abweichend von Ziffer 6.1 ANBest-P 

Anl
. 4

Anl. 1+
2

Anl. 3
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bis zum 30. April des folgenden Jahres dem Mi-
nisterium vorzulegen. Zum Zwecke der Erfolgs-
kontrolle haben die Vormundschaftsvereine bei 
Vorlage des Verwendungsnachweises darzustel-
len, inwieweit die mit dem Projektplan angestrebte 
Erfüllung der Aufgaben erreicht wurde. Hierbei ist 
auf die einzelnen unter Ziffer 2 aufgelisteten Auf-
gaben einzugehen.

6.4 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung 
der Zuwendung sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-
scheides und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO i.V.m. der 
entsprechenden Regelung des Landesverwal-
tungsgesetzes (§§ 116, 117, 117 a LVwG), soweit 
nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelas-
sen sind.

6.5 Sonstige Verfahrensregelungen

In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wis-
senschaft und Gleichstellung im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium Ausnahmen von den 
nach dieser Richtlinie zu erfüllenden Vorausset-
zungen zulassen.

7  Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 1. Januar 
2016 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 
2018.

Amtsbl. Schl.-H. 2016 S. 822



N�� �� Amtsblatt für Schleswig-Holstein 2016; Ausgabe 5. September 2016 825

A���	
 1 – Richtlinie zur Förderung von Vormundschaftsvereinen 

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 

�������� 

 
 

�� 

Ministerium für Soziales, Gesundheit,  

Wissenschaft und Gleichstellung des 

Landes Schleswig-Holstein 
PG UMA 2 

Adolf-Westphal-Str. 4 

24143 Kiel 

 

B�����   Förderung der Personal- und Sachausgaben von Vormundschaftsvereinen 

������  !"#$%!�!� zur Förderung von Vormundschaftsvereinen 

&'��()*��++��,'- &'��()*��++��  

T./��.� 

��0"#.!1$� 
 

��02.�"#23.$��.!�4

Ansprechpartner: 

T�%�15�� 

F36� 

E-Mail: 
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9:;<=;>?@;C DGHIJKIGJL MOPLQJKIGJL 

 

RS Fördermaßnahme (kurze, eindeutige Beschreibung, Arbeitsschwerpunkte, ggf. Anlage beifügen) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. Die Maßnahme soll am ________________________________ beginnen 

und am ________________________________ enden. 

UVWXYZZY[\][W] ^Y]_ ]\` ab` _c^ dWXWYZY[W ecZW]_W`dcf` gh[ZYifjk 
 

lS DH mnGo onQ pQmqrGsKL QnKQG Zuwendung beantragt in Höhe von  

 
         Euro 

 

  



N�� �� Amtsblatt für Schleswig-Holstein 2016; Ausgabe 5. September 2016 827

t. Personalausstattung 

uJvQw  xOGKJvQw  

DKILQPILGsyyQ z{x|}~w �QHOPosKLHLGsyyQw  

�QLQPvq�nLQ m|�rQKIPn�rQ �G�QnIH�QnI z�IsKoQK~w  

 

Qualifikation:  

 

 

uJvQw  xOGKJvQw  

DKILQPILGsyyQ z{x|}~w �QHOPosKLHLGsyyQw  

�QLQPvq�nLQ m|�rQKIPn�rQ �G�QnIH�QnI z�IsKoQK~w  

 

Qualifikation:  

 

 

uJvQw  xOGKJvQw  

DKILQPILGsyyQ z{x|}~w �QHOPosKLHLGsyyQw  

�QLQPvq�nLQ m|�rQKIPn�rQ �G�QnIH�QnI z�IsKoQK~w  

 

Qualifikation:  
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5. Finanzierungsplan U�W��[W] auf den Durchführungszeitraum)

 
�QGHOKJPausgaben  

  

�QGHOKJPLQvQnK�OHIQK  � 

�J�rJsHLJ�QK z�nIIQ Js�LPnQoQGK KJ�r ��GOJsHHIJIIsKL�

Reisekosten, Portokosten etc.)  
� 

�=�?��?���?�=� _______________  

�QJKIGJLIQ �smQKosKLQK JsH Landesmitteln � 

DnLQKvnIIQl  
� 

�OKHInLQ �nIIQP (bitte Herkunft angeben) 

 

� 

�=�?��=���?@�=� _______________  

 

�. Auszahlung der Zuwendung 

Die Zuwendung soll an folgende Bankverbindung geleistet werden: 

uJvQ oQG �JK�w 

���w 

���uw 

xQGmQKosKLH�mQ��w 
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�. Erklärungen  
 

}nQ �KIGJLHIQPPQGnK� oQG �KIGJLHIQPPQG QG�PqGI�  OK oQK �OPLQKoQK ¡KIQGPJLQK ¢QKKIKnH

genommen zu haben und sie – soweit es sich nicht ohnehin um allgemein verbindliche 

Rechtsvorschriften handelt – als verbindlich anzuerkennen: 

 

- Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung ANBest-P- 
- Richtlinie zur Förderung von Vormundschaftsvereinen 

}nQ �KIGJLHIQPPQGnK� oQG �KIGJLHIQPPQG QG�PqGI� oJHH HnQ�QG ��G onQHQH xOGrJ�QK �sv

Vorsteuerabzug nach § 15 UStG – nicht1 – berechtigt ist. Falls sie/er zum Vorsteuerabzug 

berechtigt ist, hat sie/er im Finanzierungsplan die sich ergebenden Vorteile auszuweisen. 

}nQ �KIGJLHIQPPQGnK� oQG �KIGJLHIQPPQG  QGHn�rQGI� oJHH onQ pQHJvI�nKJK�nQGsKL oQH �GO£Qktes 

gesichert ist. 

}nQ �KIGJLHIQPPQGnK� oQG Antragsteller verpflichtet sich zur Teilnahme an Gesprächen mit dem 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung, in denen u. a. die 
angestrebte Zielsetzung der Förderung evaluiert wird. 

}nQ �KIGJLHIQPPQGnK� oQG �KIGJLHIQPPQG  QGHn�rQGI onQ �n�rInL�QnI sKo xOPPHIqKonL�QnI oQG nK

diesem Antrag und in den Antragsunterlagen gemachten Angaben. 

}Qv �KIGJL msGoQK �OPLQKoQ ¡KIQGPJLQK �QnLQ��LIw 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum     Rechtsverbindliche Unterschrift 
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¥¦§¨©ª 3 – Richtlinie zur Förderung von Vormundschaftsvereinen 

Verwendungsnachweis 

«¬®¯°®±² 
 

 
 

³´ 

Ministerium für Soziales, Gesundheit,  
Wissenschaft und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein 
PG UMA 2 
Adolf-Westphal-Str. 4 
24143 Kiel 

 

µ¶·¸¹º   Förderung der Personal- und Sachausgaben von Vormundschaftsvereinen 

»¼½¾¿À Richtlinie zur Förderung von Vormundschaftsvereinen 

 

Á¾ÂÃÄ Å¾Æ¼´Ç¾´¿ÈÉ¼ÈÃÄ¼ÊÇË¼Ì Ç¼È ÍÎÏÐÏ 

ÑÒÓ ³ÅÀ ÔÉ¼Â Õ 

vom AZ: über  

Æ¾ÂÇ¼´ ½¾Â Finanzierung der o.a. Maßnahme insgesamt bewilligt ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Õ 

Å¾Æ¼´Ç¾´¿È¼Ó×ØÙ´¿¼ÂÀ 
 
 

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 
 
__________________________________________________ 
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ÚÛ ÜÝÞßàáâãÞßä 

(Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahmen, u. a. Beginn und Dauer der Maßnahme, Nachweis des geförderten 

Personals, Erfolg und Auswirkungen der Maßnahme, etwaige Abweichungen von den dem Zuwendungsbescheid 
zugrundeliegenden Planungen und vom Finanzierungsplan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Zahlenmäßige Nachweisung 

åæçèéêëìausgaben  
  

åæçèéêëìíæîæïêðéèñæê  � 

òëóôëõèíëöæê ÷öïññæ ëõøíìïæùæçê êëóô úûçéëõèèñëññõêíü

Reisekosten, Portokosten etc.)  
� 

ýáþÝÿäÝGþ�Ýàá� _______________  

Einnahmen � 

Zõ�æêùõêíæê ëõè �ëêùæèîïññæìê � 
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ÚÚÚ. Bestätigungen 

1� �ïæ �ïóôñïíðæïñ ùæç �éçèñæôæêùæê �êíëöæê �ïçù öæèóôæïêïíñ� 
 
2. Die Übereinstimmung der Beträge mit den Büchern wird bescheinigt. 
 
3. Es wird bescheinigt, dass für diese Maßnahme keine weiteren Landesmittel als die im 
    Finanzierungsplan aufgeführten in Anspruch genommen wurden. 
 

�æî Verwendungsnachweis wurden folgende Unterlagen beigefügt: 
 
 
 
 
 

 

 

 

_____________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum     Rechtsverbindliche Unterschrift 
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Anlage 4 

 

 

Allgemeine Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANBest-P) 
 

 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 107 des Landesverwaltungsgesetzes sowie 

notwendige Erläuterungen.  

Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich et-

was anderes bestimmt ist. 

 

Inhalt 
 
Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

Nr. 5 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers 

Nr. 6 Nachweis der Verwendung 

Nr. 7 Prüfung der Verwendung 

Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

 

1.    Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 

1.1  Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

 

1.2  Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leis-

tungen Dritter) und der Eigenanteil der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers 

sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzuset-

zen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dür-

fen um bis zu 20 v.H. überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einspa-

rungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Ein-

zelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtli-

chen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende 

Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung. 

 

1.3  Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger darf ihre oder seine in dem Projekt 

unmittelbar beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht besser stellen als vergleichbare 

Landesbedienstete, wenn 

- die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr 

als 50.000 Euro beträgt, 

- aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden 

dürfen und  

- die Gesamtausgaben (nicht projektbezogen) der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungs-

empfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden.  

Höhere Entgelte als nach den für den öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträgen (TV-L oder TVöD) 

sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen dann nicht gewährt werden. 
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ten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks benötigt wird. Die 

Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben 

enthalten. Im Übrigen dürfen die Zuwendungen wie folgt in Anspruch genommen werden: 

 

1.4.1 Bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-

dungsgeberinnen oder Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der 

Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, 

 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel der Zuwendungs-

empfängerin oder des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf 

anteilig durch mehrere Zuwendungsgeberinnen oder Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zu-

wendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeberinnen oder Zu-

wendungsgeber angefordert werden. 

 

1.5  Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies 

allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 

 

1.6  Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

 

2.    Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 

2.1  Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für 

den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel (z.B. Inves-

titionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 

 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeberinnen oder 

Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfänge-

rin oder des Zuwendungsempfängers, 

 

2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

 

2.2  Ermäßigen sich bei einer Festbetragsfinanzierung nach der Bewilligung die Gesamtausgaben auf einen 

Betrag unterhalb der bewilligten Zuwendung, verringert sich die Zuwendung auf die Höhe der tatsäch-

lichen Gesamtausgaben. 

 

2.3  Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwen-

dungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmittel um mehr als 500 Euro än-

dern. 

 

3.    Vergabe von Aufträgen 

 

3.1  Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung 

mehr als 100.000 Euro beträgt, sind anzuwenden 

- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Teil A Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertrags-

ordnung für Bauleistungen (VOB), ferner die Teile B und C der VOB, 

- bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der Abschnitt 1 der Verdin-

gungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL), ferner Teil B der VOL. 
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Anwendung von Vergabevorschriften verpflichten, bleiben unberührt (z.B. die §§ 98 ff. des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen -GWB- i.V.m. der Vergabeverordnung -VgV- und den Abschnitten 

2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A sowie das Gesetz zur Förderung des Mittelstandes -MFG- und die Landes-

verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge -SHVgVO- in den jeweils geltenden Fassungen). 

 
3.3  Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen zu über-

prüfen. 
 

4.    Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

 

4.1  Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den 

Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Die Zuwendungsempfängerin oder der 

Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen 

Bindung nicht verfügen.  

 

4.2  Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungs-

zwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 Euro ohne Umsatz-

steuer übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder 

wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

 

5.    Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers 
 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewil-

ligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

 

5.1  sie oder er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises - 

weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen 

erhält oder wenn sie oder er - ggf. weitere - Mittel von Dritten erhält, 

 

5.2  der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 

ändern oder wegfallen, 

 

5.3  sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei-

chen ist, 

 

5.4  die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung zur 

Erfüllung des Zuwendungszwecks verbraucht werden können, 

 

5.5  zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zu-

wendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 

 

5.6  ein Insolvenzverfahren gegen ihr oder sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 

 
6.    Nachweis der Verwendung 

 

6.1  Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungs-

zwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats 

der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis 

zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjah-

res über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis zu führen. Sachberichte als Teil 

eines Zwischennachweises gem. Nr. 6.4 dürfen mit dem nächst fälligen Sachbericht verbunden wer-

den, wenn der Berichtszeitraum für ein Haushaltsjahr drei Monate nicht überschreitet. 
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6.2.1 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen 

darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbericht ist auf die wichtigsten 

Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemes-

senheit der geleisteten Arbeit zu erläutern. 

 

6.2.2 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinan-

der getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss 

alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Drit-

ter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Dem Nachweis ist eine tabellarische Belegübersicht bei-

zufügen, in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet sind (Beleg-

liste). Aus der Belegliste müssen Tag, Empfängerin/Einzahlerin oder Empfänger/Einzahler sowie 

Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit die Zuwendungsempfängerin oder der 

Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes 

hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. Im Verwendungs-

nachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam 

verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen überein-

stimmen. 

 

6.3  Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbericht und 

einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben ent-

sprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind. 

 

6.4  Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) ist wie der einfache Verwendungsnachweis zu führen. 

 

6.5  Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebe-

lege insbesondere die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zah-

lung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Be-

lege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. 

 

6.6  Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die Originalbelege (Einnahme- und 

Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen und die Unterlagen über das Vergabeverfahren, die Ver-

tragsunterlagen sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 

1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuer-

rechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewah-

rung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfah-

ren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung 

allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

 

6.7 Darf die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungs-

zwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihr oder ihm gegenüber 

zu erbringenden Verwendungs- und Zwischennachweise dem Verwendungs- oder Zwischennachweis 

nach Nr. 6.1 beizufügen. 

 

7.    Prüfung der Verwendung 

 

7.1  Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern 

sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte 

prüfen zu lassen. Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen 

Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nr. 6.7 sind 

diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch der oder dem Dritten gegenüber auszubedingen. 
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tung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres 

Ergebnisses zu bescheinigen.  

 

7.3  Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsemp-

fängern nach Artikel 64 Landesverfassung, §§ 88/91 LHO und § 104 LHO zu prüfen. 
 

8.    Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

 

8.1  Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach dem Verwaltungsverfahrens-

recht (insbesondere §§ 116, 117, 117 a LVwG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die 

Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen  oder sonst unwirksam wird. 

 

8.2  Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 

 

8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Ände-

rung der Finanzierung nach Nr. 2), 

 

8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

 

8.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 

 

8.3  Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit die Zuwen-

dungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger 

 

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder 

 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen 

Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig 

nachkommt. 

 

8.4  Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 117 a Abs. 3 LVwG mit fünf Prozentpunkten über 

dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für das Jahr zu verzinsen. 

 

8.5  Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks ver-

wendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, können für die 

Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für das Jahr verlangt werden (§ 117 

a Abs. 4 Satz 1 LVwG). Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl 

andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (§ 117 a Abs. 4 Satz 2 LVwG). Eine alsbaldige 

Verwendung nach Satz 1liegt vor, wenn ausgezahlte Beträge innerhalb von zwei Monaten verbraucht 

werden. 


